
Wohl keine Gleichbehandlung zwischen dem SGB II und SGB XII – 
oder die gewollte Benachteiligung der „Alten, Kranken und 
Behinderten“ durch den Gesetzgeber 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf „zur Anpassung des 
Zwölften und des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch und weiterer 
Gesetze“ (20/8344) vorgelegt … dies erfolgte unter anderem „aus 
Gründen des Gleichlaufs“ = Gleichbehandlung zwischen dem SGB II und 
SGB XII, so zumindest die Formulierung der Bundesregierung. 
Die Realität sind anders aus. Restriktive Regelungen des SGB II zur 
Anrechnung von einmaligen Einnahmen aus Zeiten vor dem Zufluss 
werden übernommen. In den Punkten, wo eine Gleichbehandlung 
dringend erfolgen müsste, passiert nichts. Tacheles hatte im 
Gesetzgebungsverfahren eine umfassende Stellungnahme geschrieben 
und insbesondere diese Ungleichbehandlung herausgearbeitet. Wer sich 
diese, neben dem Referentenentwurf, anschauen will findet sie hier: 
https://t1p.de/v3ivy (dem Newsletter beigefügt) 
 
Den aktuellen Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 13.09.2023 gibt 
es hier: https://t1p.de/to624 (dem Newsletter beigefügt) 
Das Tacheles und ich appellieren nochmal eindringlich an den 
Gesetzgeber: Die Anpassungen vom SGB XII an das SGB II sind 
dringend vorzunehmen. Dies nicht zu tun bedeutet, diese Menschen 
abzuschreiben. Kümmert Euch um diese Menschen. Sie sind alt, krank 
oder behindert und benötigen gesellschaftliche Solidarität UND treibt sie 
nicht in die Arme der Rassisten und Nazis. Denn das ist eine 
Konsequenz des Abschreibens von Menschen! 
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